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Einleitung

Das Vetorecht der ständigen Mitglieder führt in vielen Fällen zur Handlungs-
unfähigkeit des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Dies führt dazu, dass der
Sicherheitsrat notwendige Beschlüsse zur Wahrung des Weltfriedens und der in-
ternationalen Sicherheit nicht trifft und seine Hauptverantwortung gemäß Art. 24
Abs. 1 der Charta der Vereinten Nationen (UN-Charta) nicht erfüllt. Beispielhaft
seien die Geschehnisse in Ruanda (1994), Srebrenica (1995), Kosovo (1999), Irak
(2003), Sudan (2003), Syrien (seit 2011), Ukraine (seit 2014 und 2022) und Gaza
(seit 2023) genannt. Auch in Bezug auf den Klimawandel ist der Rat gelähmt.

Das Vetorecht der ständigen Sicherheitsratsmitgliedstaaten, die Russische Fö-
deration, die Volksrepublik China, die Vereinigten Staaten von Amerika, Frankreich
sowie das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland (Art. 23 Abs. 1 S. 2
UN-Charta), führt daher zu einem ineffektiven und ineffizienten Abstimmungs-
prozess im Sicherheitsrat. Die fehlende Transparenz des Entscheidungsfindungs-
prozesses führt zu einem Mangel an Legitimität, Autorität und Akzeptanz seiner
Entscheidungen.1 Insbesondere ist eine Begründung der Vetoausübung nicht erfor-
derlich. Dies führt dazu, dass nationale über internationale Interessen und damit
Souveränität über Verantwortung gestellt werden. Dem Vetorecht steht jedoch die
Pflicht der verantwortungsvollen Ausübung gegenüber. Die Reform des Vetorechts
im UN-Sicherheitsrat ist daher notwendig. Die meisten Reformversuche des Veto-
rechts sind jedoch überwiegend gescheitert oder nicht erfolgversprechend.

Möglicherweise aussichtsreicher klingt jedoch der Vorschlag einer Begründung
der Vetorechtsausübung.2 Die Generalversammlung konnte diesbezüglich eine Ei-
nigung erzielen und hat sich mit der Resolution 76/262 vom 26. April 20223 ein
ständiges Mandat zur Kontrolle der Vetorechtsausübung zugesprochen. Die Reso-
lution sieht vor, dass ständige Sicherheitsratsmitglieder ihre Vetoausübung künftig
vor der Generalversammlung rechtfertigen müssen.

1 Razali, UN Doc. GA/9228 v. 20. März 1997, nachfolgend UN Doc. A/51/47, Annex II v.
8. August 1997; World Summit Outcome, UN Doc. A/60/1 v. 16. September 2005, Nr. 153;
Varwick, Schorlemer, ZfP, SB 1, S. 238 (247); Rittberger/Baumgärtner, Varwick/Zimmer-
mann, Reform, S. 47 (56).

2 Fischer, VN 5/1999, S. 169 (169); Hobe, FS Schiedermair, S. 819 (838 f.); Hofstötter,
ZaöRV 66 (2006), S. 143 (157); Pleuger, Schorlemer, UNO, S. 683 (686); Rittberger/Baum-
gärtner, Varwick/Zimmermann, Reform, S. 47 (63).

3 Standing mandate for a General Assembly debate when a veto is cast in the Security
Council, UN Doc. A/RES/76/262 v. 26. April 2022.



Ziel dieser Arbeit ist die Diskussion einer Reform des Vetorechts durch die
Einführung, Umsetzung und Durchsetzung einer justiziablen Begründungspflicht
bei der Ausübung des Vetorechts ständiger Sicherheitsratsmitglieder. Hierdurch soll
der Abstimmungsprozess und damit die Konsensfindung im Sicherheitsrat nach
Art. 27 Abs. 3 UN-Charta deutlich verbessert und der Entscheidungsfindung
Transparenz und Nachvollziehbarkeit verliehen werden. Beantwortet werden soll
dabei die Frage, ob das Rechtsverhältnis zwischen Sicherheitsrat und Generalver-
sammlung eine dogmatische Herleitung der Begründungpflicht ermöglicht. Im
Mittelpunkt steht dabei die Rechtsfigur der Treuhand, aus der eine Rechenschafts-
pflicht resultiert. Die Arbeit soll klären, wie ein verhältnismäßiger Ausgleich zwi-
schen Souveränität und Begründungspflicht hergestellt werden kann und wie die
Verantwortung der ständigen Mitglieder gegenüber der internationalen Gemein-
schaft ausgestaltet ist. Zudem ist die Frage zu beantworten, ob das Rechtsverhältnis
zwischen Sicherheitsrat und Internationalem Gerichtshof (IGH) eine Rechtskon-
trolle der Vetobegründungen zulässt.

Der Gang der Untersuchung beginnt mit einer Darstellung der Grundlagen des
Vetorechts aus Art. 27 Abs. 3 UN-Charta sowie bisheriger Reformvorschläge (Ka-
pitel A.). Im nächsten Schritt erfolgt die Analyse sämtlicher zwischen 1946 und 2023
ausgeübter Vetos im Hinblick auf Begründungen, um Tendenzen in der Praxis
herauszustellen (Kapitel B.). Hierauf aufbauend werden ein Vorschlag zur dogma-
tischen Herleitung und Umsetzung der Begründungspflicht gemacht und hierzu das
Rechtsverhältnis zwischen Sicherheitsrat und Generalversammlung analysiert
(Kapitel C.). Im Anschluss werden die Möglichkeit der Justiziabilität beleuchtet
(Kapitel D.) und eine Rechtskontrolle von Vetobegründungen untersucht (Kapi-
tel E.). Zum Schluss der Arbeit folgt ein Fazit.
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A. Das Vetorecht nach Art. 27 Abs. 3 UN-Charta

I. Herleitung und Funktion des Vetorechts

DasVetorecht der ständigen Sicherheitsratsmitglieder ist keineNeuschöpfung der
Vereinten Nationen. Vielmehr bestanden Ansätze eines konsensverhindernden
Rechts bereits im antiken Rom.1 Dennoch hat das Vetorecht eine lange Entste-
hungsgeschichte in den Vereinten Nationen, die schon imRahmen des Völkerbundes
begann. Im Allgemeinen ist das Vetorecht Bestandteil von Abstimmungsverfahren
im Sinne eines Instruments des Entscheidungsfindungsprozesses.2 Im UN-Sicher-
heitsrat, in dem Beschlüsse insgesamt zwar durch einen Mehrheitsentscheid zu-
stande kommen, verhindert die Ausübung des Vetorechts die dennoch erforderliche
Einstimmigkeit zwischen den ständigen Sicherheitsratsmitgliedern betreffend
sonstige Fragen, sodass die Beschlussfassung im Sicherheitsrat scheitert (Art. 27
Abs. 3 UN-Charta). Im Folgenden werden die Historie des Vetorechts und seine
Funktion näher dargestellt sowie eine Definition herausgearbeitet, um Grundlagen
für die weitere Analyse zu schaffen.

1. Historischer Ursprung und Definition des Vetorechts

a) Begriff

Das lateinische Wort veto bedeutet übersetzt „Ich verbiete“, „Ich lehne ab“, „Ich
(ver-)hindere“. Das Recht zum Veto legitimiert somit dazu, eine entgegenstehende
Willensäußerung3 zu verhindern. Nach der Übersetzung ist dieses Recht zugleich ein
Privileg, das einer Einzelperson und nicht einemKollektiv zu Teil wird. In Bezug auf
Entscheidungsfindungsprozesse bedeutet dies, dass das Vetorecht zunächst abstrakt
eine einfache Nein-Stimme ist. In Abhängigkeit von der dem Verfahren zugrunde-
liegenden Abstimmungsregel verhindert es jedoch eine Beschlussfassung. Im
Rahmen der Mehrheitsregeln wird die Beschlussfassung durch die Ausübung eines
einzigen Vetos nicht gehindert.4 Demgegenüber verhindert die Ausübung eines
einzigenVetorechts nur dann einenBeschluss, wenn demAbstimmungsverfahren die
Einstimmigkeitsregel zugrunde liegt; schon die einzelne Vetostimme isoliert be-

1 Thiele, Entscheidungsfindung, S. 352 f.
2 Thiele, Entscheidungsfindung, S. 352 ff.
3 Klein, AöR 74 (1948), S. 3 (13).
4 Thiele, Entscheidungsfindung, S. 352.




